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als solcher nicht versagt werden . Die Zulassung darf nicht
versagt werden aus Gründen , die außerhalb des Inhalts der
Bildstreifen liegen.

Bildstreifen , bei denen die Gründe der Versagung der Zu¬
lassung nur hinsichtlich eines Teiles der dargestellten Vor¬
gänge zutreffen , sind zuzulassen , wenn die beanstandeten Teile
aus den zur Vorführung gelangenden Positiven ausgeschnittenund der Prüfungsstelle übergeben werden , auch der Prüfungs¬stelle Sicherheit dafür gegeben ist , daß die beanstandeten Teile
nicht verbreitet werden .

§ 2 .
*)

Bildstreifen von wissenschaftlicher oder künstlerischer Be¬
deutung , gegen deren unbeschränkte Vorführung Bedenken
gemäß § 1 vorliegen , können zur Vorführung vor bestimmten
Personenkreisen zugelassen werden .

§ 3 . [vgl . lfd. Nr. 17]
Bildstreifen , zu deren Vorführung Jugendliche unter acht¬

zehn Jahren zugelassen werden sollen, bedürfen besonderer
Zulassung [vgl. lfd. Nr. 25].

Von der Vorführung vor Jugendlichen sind außer den im
§ 1 Abs. 2 verbotenen alle Bildstreifen auszuschließen , von
welchen eine schädliche Einwirkung auf die sittliche , geistigeoder gesundheitliche Entwicklung oder eine Überreizung der
Phantasie der Jugendlichen zu besorgen ist.

Auf Antrag des gemeindlichen Jugendamts oder eines
Jugendamts des Bezirkes oder , falls kein Jugendamt besteht ,auf Antrag der Schulbehörde , kann unbeschadet weitergehen¬der landesgesetzlicher Vorschriften die Gemeinde oder ein Ge¬
meindeverband nach Anhörung von Vertretern der Organisa¬tionen für Jugendpflege zum Schutze der Gesundheit und der

* ) Gesetz zur Änderung des Lichtspielgesetzes vom 31. 3. 1931.
(RGBl . I S . 127.)

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬stimmung des Reichsrates hiermit verkündet wird :
Art . I.

Der § 2 des Lichtspielgesetzes vom 12 . Mai 1920 (RGBl . S . 953) er¬hält folgende Fassung :
§ 2.

Bildstreifen, gegen deren unbeschränkte Vorführung Versagungs¬gründe aus § 1 vorliegen , können zur Vorführung vor bestimmtenPersonenkreisen oder unter beschränkenden Vorführungsbedingungenzugelassen werden .



Sittlichkeit weitere Bestimmungen für die Zulassung der
Jugendlichen festsetzen , zu deren Innehaltung die Unternehmer
der Lichtspiele verpflichtet sind. Diese können Einspruch
gegen die Festsetzung bei der zuständigen Stelle erheben .

Kinder unter sechs Jahren dürfen zur Vorführung von Bild¬
streifen nicht zugelassen werden .

§ 4 . d d [vgl . lfd . Nr . 19]
Die Zulassung eines Bildstreifens kann auf Antrag einer

Landeszentralbehörde durch die Oberprüfungsstelle für das
Reich oder ein bestimmtes Gebiet widerrufen werden , wenn
das Zutreffen der Voraussetzungen der Versagung (§§ 1 , 3)
erst nach der Zulassung hervortritt .

Der Widerruf erfolgt auf Grund erneuter Prüfung . In dem
Verfahren ist einem Vertreter der antragstellenden Landes¬
zentralbehörde Gelegenheit zur Äußerung zu geben .

4 i ) Aus der dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung
von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer

Ausschreitungen vom 6. 10 . 1931. (RGBl . S . 567 .)
Siebenter Teil : Bekämpfung politscher Ausschreitungen.)

§ 6. Änderungen des Lichtspielgesetzes .
Das Lichtspielgesetz ist in folgender Fassung anzuwenden :
2. § 4 Abs . I erhält folgende Fassung :
Die Zulassung eines Bidstreifens kann auf Antrag des Reichs¬

ministers des Innern oder einer obersten Landesbehörde durch die
Oberprüfstelle für das Reich oder ein bestimmtes Gebiet wider¬
rufen werden , wenn sich nachträglich ein Versagungsgrund im Sinne
der § § 1 , 3 ergibt . Die den Widerruf beantragende Stelle kann die
weitere Vorführung des Bildstreifens bis zur Entscheidung der
Oberprüfstelle untersagen . _

5 21 Gesetz zur Änderung des Lichtspielgesetzesvom 23. 12 . 1922.
(RGBl . 1923, I S . 26 .)

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen , das mit Zu¬
stimmung des Reichsrates hiermit verkündet wird :

Art . I.
Das Lichtspielgesetz vom 12 . Mai 1920 (RGBl . S . 953) wird wie

folgt geändert :
§ 4 erhält folgenden Absatz 3 :
Wird der Bildstreifen, gegen den Widerruf beantragt .ist , nicht

binnen einer von der Oberprüfstelle gesetzten Frist zur Prüfung vor¬
gelegt , so kann der Widerruf ohne erneute Prüfung erfolgen.

Art. II .
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin, den 23. Dezember 1922.

Der Reichspräsident Der Reichsminister des Innern
Ebert Oeser
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